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Capitel I-

Hebet bett Zweck des Livländischen Vereins.

§. 1. Der Livländische Verein zur Be­
förderung der Landwirthschaft und des Gewerb« 
sieißes hat zum Zweck die Erweiterung und 
Vervollkommnung der verschiedenen Zweige 
der Gewerbthatigkeit und Landwirthschaft im 
Gouvernement Livland, besonders diejenigen, 
die dem Gouvernement eigenthümlich sind.

Capitel >It
Von bet Otganisation bet Gesellschaft.

§. 2. Die Gesellschaft besteht aus wirk­
lichen Ehren- und correspondirenden Mitglie­
dern.

§. 3. Die Zahl der wirklichen Ehren- 
und correspondirenden Mitglieder ist unbe­
schrankt.
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§. 4. Der Chef des Gouvernements, 
der Gouvernements-Adels-Marschall (iand- 
marschall) und der Dirigirende des Domai- 
nenhofes gehören durch ihr Amt zu den wirk­
lichen Mitgliedern so lange sie das Amt be­

kleiden.
§. 5. Wirkliche Mitglieder werden vor­

zugsweise aus den Bewohnern des Gouver­
nements aus allen Standen gewählt, die durch 
ihre Bemühungen oder Kenntnisse in der Land- 
wirthschaft oder Gewerbthatigkeit bekannt sind.

Anmerkung: Die Mitglieder der Livländi­
schen gemeinnützigen und ökonomischen Societät 
können gleichzeitig Mitglieder dieses Vereins sein, 
ohne aus der Societät auszuscheiden.

6. Die wirklichen Mitglieder wer­
den durch Ballotement gewählt. Ein Can- 
didat muß von drei Mitgliedern vorgeschla­
gen werden; hierüber wird dem Präsidenten 
eine schriftliche Unterlegung zugestellt, in wel­
cher der Nutzen, den derselbe der Gesellschaft 

bringen wird, angeführt ist.
§. 7. Die Wahl wird für gültig an­

genommen, wenn der vorgefchlagene Candi- 
dat f der wählenden Stimmen erhalten hat.

§. 8. Die wirklichen Mitglieder sind 
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verpflichtet, mit vereinten Kräften zu den Er­
folgen der Gesellschaft mit ihren Kenntnissen 
und Erfahrungen beizutragen und daher:

a) übernehmen sie die Verpflichtungen, 
die ihnen von der Gesellschaft auferlegt wer­
den.

b) Stellen sie Versuche an und theilen 
ihre Beobachtungen mit und prüfen die Ver­
suche Anderer in allen Zweigen der Landwirth- 
schaft und Gewerbthatigkeit, und besonders in 
solchen, deren Entwickelung die Gesellschaft 
sich als Ziel vorgesteckt hat.

c) Theilen sie der Gefellschaft neue Er­
fahrungen und Verbesserungen in den ver­
schiedenen Zweigen der Industrie, der Land- 
wirthschaft und Baukunst, auch Schriften, 
Uebersetzungen und Auszüge in diesen Fächern 
mit, und prüfen solche, die von Andern der 
Gesellschaft zugestellt werden.

d) Beschäftigen sie sich mit der speciel- 
len Bearbeitung irgend eines Theiles der ^and- 

wirthschafk oder Gewerbthätigkeit.
e) Theilen sie der Gesellschaft meteoro­

logische Beobachtungen und statistische Nach­
richten über die verschiedenen Zweige der Land- 
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rvitthschaft und ihre Ansichten über die Mit­
tel zu ihrer Vervollkommnung mit; mit einem 
Worte bemühen sie sich nach Möglichkeit bei­
zutragen, daß der Zweck bei Gründung der 
Gesellschaft erreicht werde.

§. 9. Wenn ein Mitglied auö irgend 
welchen Gründen, den ihm übertragenen Ver­
such, Beobachtung oder Einrichtung nicht 
übernehmen kann, so benachrichtigt eö die Ge­
sellschaft davon durch den Sekretär.

§♦ 10. Zur Unterstützung nützlicher Un­

ternehmungen machen die wirklichen Mitglie­
der bei ihrem Eintritt eine einmalige Einzah­
lung nach ihrem Belieben und verpflichten 
sich zu einer jährlichen Einzahlung von drei 
Rubeln Silber-Münze zum 2often Januar.

§. 11. Dasjenige Mitglied, das seinen 

jährlich zu zahlenden Beitrag innerhalb dreier 
Monate nach dem 25sten Januar nicht einge­
zahlt hat, verliert in dem Laufe eines Jahres 

das Recht, den allgemeinen Versammlungen 
der Gesellschaft beizuwohnen, und, falls es 
am Jahreöschluß noch im Rückstände geblie­
ben, wird es aiö der Zahl der Mitglieder 
des Vereins gestrichen.




